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I Arbeitgeberdarlehen
I Arbeitsmittel
I Aufmerksamkeiten

I Benzingutscheine

I Betreuungsleistungen des Arbeitgebers
I Betriebsfeiern/Betriebsausflug

I Brillen, Bildschirmbrillen

Arbeitgeberdarlehen

Gewihrt der Arbeitgeber bzw. in seinem Auftrag ein Dritter dem Arbeitnehmer ein zins-
verbilligtes Darlehen, erhilt der Arbeitnehmer Zinsvorteile. Wie diese Zinsvorteile als
Sachbeziige zu versteuern sind, regelt das Bundesministerium der Finanzen im Schrei-
ben vom 19.5.2015 - IV C5 - S 2334/07/0009. Das BMF nimmt dabei in erster Linie auf
das Schreiben zur Bewertung von Sachbeziigen (Schreiben v. 16.5.2013, BStB1 12013 S.
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729) Bezug. Die Regelungen fiir sonstige Sachbeziige (verbilligte Waren usw.) gelten

danach auch fiir den Bereich der Arbeitgeberdarlehen.

Zinsvorteil

Fiir die Ermittlung des Zinsvorteils ist nach dem BMF-Schreiben zu unterscheiden zwi-
schen einer Bewertung nach Maligabe der fiir Sachbeziige geltenden Vorschriften und
einer Bewertung nach Mal3gabe der fiir Personalrabatte geltenden Vorschriften. In der
Praxis kommt es also darauf an, ob ein sonstiger Arbeitnehmer ein zinsverbilligtes
Arbeitgeberdarlehen erhélt oder ein Bankangestellter unter Beriicksichtigung des Rabatt-
Freibetrags von € 1080,00.

Besteuerung
Ein Zinsvorteil ist als solcher nur dann zu versteuern, wenn die Summe der noch nicht
getilgten Darlehen am Ende des Lohnzahlungszeitraums € 2.600,00 tibersteigt. Die

Besteuerung kann entweder tiber den Lohnsteuerabzug oder pauschal erfolgen.

Keine Arbeitgeberdarlehen
Nicht als steuerpflichtiges Arbeitgeberdarlehen wertet die Finanzverwaltung insbeson-
dere Reisekostenvorschiisse, vorschiissig gezahlte Auslagenersatzleistungen, Lohnab-

schldge und Lohnvorschiisse.

Arbeitsmittel

Arbeitsmittel, die von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber zur Verfiigung gestellt wer-
den, zdhlen nicht zum Arbeitslohn. Ebenfalls keine steuerpflichtigen Sachbeziige stellen
die vom Arbeitgeber nach gesetzlichen Verpflichtungen zur Verfiigung gestellten Arbeits-
hilfen usw. dar (R 19.3 Abs. 2 LStR 2023), siehe auch unten: Brillen.

Aufmerksamkeiten

Steuerfrei bleiben typische Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von € 60,00 pro Anlass.
Typische Aufmerksamkeiten sind Geschenke wie Biicher, Blumen, CDs zum Geburtstag

usw. Barzuwendungen sind hingegen in jeder Hohe steuerpflichtig (R 19.6 LStR 2023).

Benzingutscheine

Seit dem VZ 2022 diirfen Benzingutscheine ausschlieBlich zum Bezug von Waren oder
Dienstleistungen vom Aussteller des Gutscheins berechtigen. Der Warengutschein darf
aullerdem nur in einem begrenzten regionalen Gebiet einlosbar sein. Wird der Arbeit-
nehmerin bzw. dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber das Recht eingerdaumt, bei



einer bestimmten oder beliebigen Tankstelle zu tanken, liegt ein Sachbezug vor, der bis
zu einem Wert von € 50,00 pro Kalendermonat steuerfrei ist (Freigrenze, § 8 Abs. 2 Satz 9
EStG). Bei Uberschreiten dieses Betrags unterliegt der gesamte Sachbezug der Lohnsteu-

er und Sozialversicherungspflicht.

Betreuungsleistungen des Arbeitgebers

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber konnen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern steuerfreie Serviceleistungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
anbieten. Darunter fallen die Beratung und Vermittlung von Betreuungsleistungen fiir
Kinder und pflegebediirftige Angehorige (§ 3 Nr. 34a EStG). Voraussetzung ist, dass die
Leistungen zusitzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewdhrt werden.

Die Leistungen sind in tatsdchlicher Hoéhe lohnsteuerfrei. Eine Hochstbetragsgrenze ist
vom Gesetz nicht vorgesehen. Zudem sind zusétzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erfolgende Zahlungen des Arbeitgebers bis zur Hohe von € 600,00 jahrlich
zur kurzfristigen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben (im Fall einer Behinderung betrédgt die Altersgrenze 25), oder von pflegebediirfti-
gen Angehorigen des Arbeitnehmers steuerfrei, sofern die Betreuung aus zwingenden
und beruflich veranlassten Griinden notwendig wird.

Betriebsfeiern/Betriebsausflug

Im Rahmen betrieblicher Feiern gilt es, zwei Grenzen zu beachten:

Sachgeschenke, die aus Anlass einer Betriebsveranstaltung tiberreicht werden und
deren Gesamtwert € 60,00 (inklusive Mehrwertsteuer) nicht {ibersteigt, stellen keinen
steuerpflichtigen Sachbezug dar.

Betragen die Gesamtkosten einer Betriebsveranstaltung je Arbeitnehmerin bzw. je
Arbeitnehmer nicht mehr als € 110,00, gehoren diese nicht zum Arbeitslohn (Freigren-
ze 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG). Bei der Berechnung der Freigrenze sind auch die antei-
ligen Kosten fiir die Begleitpersonen des Arbeitnehmers einzurechnen. Als Aufwen-
dungen gelten alle Kosten der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers einschliel3lich der
Umsatzsteuer. Unerheblich ist, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern indi-
viduell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kos-
ten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegeniiber Dritten fiir den
dulleren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (§ 19 Abs.1 Satz 1 Nr. 1a EStG).
Voraussetzung ist, dass die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehoérigen
des Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3 EStG).



Der Freibetrag gilt je Betriebsveranstaltung bis zu maximal zwei Betriebsveranstaltun-
gen pro Jahr (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 4 EStG).

Brillen, Bildschirmbrillen

Aufwendungen der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers fiir Bildschirmbrillen stellen kei-
nen steuerpflichtigen Sachbezug dar (siehe auch oben Arbeitsmittel). Dies gilt auch fiir
sonstige fiir die Bildschirmverarbeitung zur Verfiigung gestellte Mittel.

DEF

Fahrtkostenersatzleistungen und Fahrtkostenzuschiisse
Ferienhduser

Fortbildungsmallnahmen

Fahrtkostenersatzleistungen und Fahrtkostenzuschiisse

Siehe Jobticket, Sammelbeforderung

Ferienhduser

Sofern ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern fiir Erholungszwecke unentgeltlich Ferien-
hduser oder Wohnungen zur Verfiigung stellt, liegt ein steuerpflichtiger Sachbezug vor.

Fortbildungsmalinahmen

Eine Weiterbildung bzw. Fortbildung liegt vor, wenn sie zur Erweiterung und Vertiefung
berufsbezogener Kenntnisse erfolgt. Werden diese BildungsmalRnahmen vom Arbeitge-
ber veranlasst und die Kosten von ihm getragen (fiir Rechnung des Arbeitgebers), so kon-
nen diese steuerfrei ausbezahlt werden. Voraussetzung ist, dass die Bildungsmalinahmen
im ganz tiberwiegenden betrieblichen Interesse der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers
durchgefiihrt werden.

Aufwendungen sind z. B. Lehrgangsgebiihren, Priifungsgebiihren, Kosten fiir Fachbiicher
und -zeitschriften, Schreibmaterial, Teilnahme- und Tagungsgebiihren, Arbeitsmittel,
Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen und Kosten der Unterkunft.

GHI

Geburtstagsfeier
Gelegenheitsgeschenke

Geschenke, Geschenkgutscheine



Gesundheitsférderung/Betriebssport
Handy
iPad/iPhone

Geburtstagsfeier

Aufwendungen des Arbeitgebers anldsslich der Geburtstagsfeier fiir einen Arbeitnehmer
sind steuerfrei, wenn es sich unter Beriicksichtigung aller Umstdnde um ein Fest des
Arbeitgebers handelt. Die anteiligen Aufwendungen des Arbeitgebers, die auf den Arbeit-
nehmer selbst, seine Familienangehorigen sowie private Géste des Arbeitnehmers entfal-
len, diirfen € 110,00 je Teilnehmer nicht {iberschreiten; Geschenke bis zu einem Gesamt-

wert von € 50,00 sind in die Freigrenze einzubeziehen.

Gelegenheitsgeschenke

Siehe Aufmerksamkeiten

Geschenke, Geschenkgutscheine

Geschenke oder Geschenkgutscheine sind als Sachbezug bis zu einem Wert von € 50,00

pro Kalendermonat steuerfrei (siehe auch oben: Benzingutscheine).

Gesundheitsférderung/Betriebssport

Zusdtzlich zum Arbeitslohn erbrachte Leistungen der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitge-
bers zur betrieblichen Gesundheitsférderung, die hinsichtlich Qualitdt, Zweckbindung
und Zielgerichtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20b SGBV gentigen, sind kein
steuerpflichtiger Arbeitslohn und stellen auch kein sozialversicherungspflichtiges Entgelt
dar, soweit sie den Betrag von € 600,00 im Kalenderjahr nicht tibersteigen (§ 3 Nr. 34
EStG). Sonstige Aufwendungen des Arbeitgebers fiir den Betriebssport stellen einen steu-
erpflichtigen Sachbezug dar, soweit der Betriebssport nicht im ganz tiberwiegend eigen-
betrieblichen Interesse erbracht wird (z. B. betriebliche Gymnastikrdume/-gerite, die

vor, wihrend oder nach der Arbeitszeit von den Arbeitnehmern genutzt werden konnen).

Handy

Die Uberlassung eines Mobiltelefons an den Arbeitnehmer ist steuerfrei, wenn das Tele-
fon im Besitz des Arbeitgebers ist und dieser Empfanger und Zahlungspflichtiger der
Mobiltelefonrechnungen ist. Die Privatnutzung ist unabhéngig vom Verhéltnis der beruf-
lichen zur privaten Nutzung steuerfrei (R 3.45 LStR). Die Steuerfreiheit der Vorteile des

Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von Handys ist grundsitzlich nicht steuer-



pflichtig (§ 3 Nr. 45 EStG). Ein steuerpflichtiger Sachbezug wiirde aber in der Erstattung
der auf die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer lautenden Rechnung fiir das Mobilte-

lefon bestehen.

iPad/iPhone

Die Vorteile des Arbeitnehmers aus der unentgeltlichen Uberlassung eines iPad/iPhones
durch den Arbeitgeber sind steuerfrei (§ 3 Nr. 45 EStG, siehe auch oben, Handy).

JKL

Jobticket

Kraftfahrzeug
Kindergarten/Kinderbetreuung

Jobticket

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kénnen seit 1.1. 2019 ein ,Jobticket“ lohnsteuer-
frei erhalten. Eine Betragsobergrenze gibt es nicht, sodass das Jobticket unabhingig von
der Betragshohe lohnsteuerfrei bleibt. Abhdngig von der gewéhlten Versteuerungsart der
Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers erfolgt eine Anrechnung des Jobtickets auf die Ent-
fernungspauschale des Arbeitnehmers. Hierzu kann der Arbeitgeber wéahlen zwischen:
einem Pauschalsteuersatz von 15 % unter Anrechnung auf die Entfernungspauschale (§
40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EStG) oder einem Pauschalsteuersatz von 25 % ohne Minderung der
Entfernungspauschale (§ 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG).

Kraftfahrzeug

Die private Nutzung eines Betriebs-Pkws durch die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitneh-
mer stellt einen steuerpflichtigen Sachbezug dar. Bemessungsgrundlage fiir die monatli-
che Lohnsteuer ist bei Nutzung eines Betriebs-Pkws mit Verbrennungsmotor ein Betrag
in Hohe von einem Prozent des Bruttolistenpreises, zuziiglich der werksseitig im Zeit-
punkt der Erstzulassung eingebauten Sonderausstattungen (1-%-Methode). Bei Nutzung
eines Hybridelektrofahrzeugs ist die ma3gebliche Bemessungsgrundlage fiir die Nut-
zungspauschalen nur zur Hélfte anzusetzen (hilftiger Bruttolistenpreis § 6 Abs. 1 Nr. 4
Satz 2 Nr. 2 EStG); bei Nutzung eines reinen Elektrofahrzeugs ist die maligebliche Bemes-
sungsgrundlage nur zu einem Viertel anzusetzen, sofern der Bruttolistenpreis nicht mehr
als € 70.000,00 (bei Anschaffung vor dem 1.7.2025) bzw. € 100.000,00 (bei Anschaffung
nach dem 30.6.2025) betrédgt (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 EStG).



Alternativ: Nachweis des tatsdchlichen privaten Nutzungsanteils mit Fahrtenbuch. Hier
ist bei Nutzung eines Hybridelektrofahrzeugs im Rahmen des Nutzungsvorteils nur die
Hilfte der Anschaffungskosten anzusetzen; bei Nutzung eines reinen Elektrofahrzeugs
nur ein Viertel der Anschaffungskosten, sofern die Anschaffungskosten brutto € 70.000,00
bzw. € 100.000,00 nicht tibersteigen.

Kindergarten/Kinderbetreuung

Stellt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber unentgeltlich Einrichtungen zur Unterbrin-
gung von nicht schulpflichtigen Kindern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Form von Kindergdrten oder vergleichbarer Einrichtungen zur Verfiigung, ist diese
Zuwendung gem. § 3 Nr. 33 EStG steuerfrei (vgl. auch R 3.33 LStR).

Arbeitgeberleistungen zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kin-
dern des Arbeitnehmers in Kindergéirten oder vergleichbaren Einrichtungen (z. B. Tages-
mutter), die der Arbeitgeber zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbringt,
sind steuerfrei. Bei Barzuschiissen muss die zweckentsprechende Verwendung durch
einen Originalbeleg nachgewiesen werden, der vom Arbeitgeber aufzubewahren ist.

MNO

Mankogelder

Mankogelder

Pauschale Fehlgeldentschiddigungen, die an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Kassen- und Zdhldienst gezahlt werden, sind steuerfrei, soweit sie € 16,00 im Monat nicht
libersteigen.

Essensmarken

Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber kann Essensmarken (Restaurantschecks) im Wert
von € 7,67 ausgeben (Sachbezugswert in Héhe von € 4,57 (2026) zzgl. € 3,10 Verrech-
nungswert). Zu versteuern ist der Sachbezugswert fiir Mahlzeiten von € 4,57 (Wert fiir
2026, und zwar gem. § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG pauschal mit 25 %, ohne Sozialabgaben.
Der Arbeitgeber muss allerdings sicherstellen, dass die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeit-

nehmer téglich nur einen Essensgutschein einlost.

Kantinenessen
Verfiigt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber iliber eine Kantine, muss die Arbeitneh-
merin bzw. der Arbeitnehmer lediglich den Sachbezugswert von € 4,57 (Wert fiir 2026)



versteuern. Der Arbeitgeber kann die Leistung pauschal mit 25 % versteuern (§ 40 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 EStG) — ohne Sozialabgaben.

PQR

Parkplatzgestellung
PC, Notebook
Personalrabatt

Rabatte von Dritten

Parkplatzgestellung

Stellt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
einen Parkplatz zur Verfiigung, liegt in dem Nutzungsvorteil kein steuerpflichtiger
Arbeitslohn.

PC, Notebook

Vorteile der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung
von betrieblichen Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgerdten sind steuerfrei
nach § 3 Nr. 45 EStG.

Personalrabatt

Bezieht der Arbeitnehmer im Rahmen seines Dienstverhiltnisses Waren oder Dienstleis-
tungen des Arbeitgebers, welcher dieser nicht iiberwiegend fiir den Bedarf seiner Arbeit-
nehmer hergestellt hat, mit Personalrabatt, stellt der Rabattbetrag einen steuerpflichti-
gen Sachbezug dar. Personalrabatte konnen bis zu einem Betrag von € 1.080,00 im Jahr
steuerfrei gewdhrt werden. Die Sachbeziige sind mit 96 % des iiblichen Endpreises zu

bewerten.

Rabatte von Dritten

Rabatte, die die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer von Dritten erhélt und die durch
das Arbeitsverhdltnis veranlasst sind, stellen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Sachpra-
mien von Dienstleistungsunternehmen, die der Arbeitnehmer zum Zwecke der Kunden-
bindung im allgemeinen Geschiftsverkehr in einem jedermann zugidnglichen planméafi-
gen Verfahren erhalt, sind steuerfrei, soweit der Wert der Prdmien € 1.080,00 im Kalender-
jahr nicht tibersteigt (§ 3 Nr. 38 EStG).



STU

Sammelbeforderung

Sammelbeforderung

Aufwendungen des Arbeitgebers fiir eine unentgeltliche oder verbilligte Sammelbeftrde-
rung von Arbeitnehmern zwischen Wohnung und erster Tétigkeitsstidtte mit einem vom
Arbeitgeber gestellten Beférderungsmittel sind steuerfreier Sachbezug, wenn die Sam-
melbeforderung fiir den betrieblichen Einsatz des Arbeitnehmers notwendig ist (§ 3 Nr.
32 EStQ).

Die Notwendigkeit einer Sammelbeférderung ist z. B. in den Fillen anzunehmen, in

denen:

1. die Beférderung mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur mit unverhéltnisma-
Rig hohem Zeitaufwand durchgefiihrt werden kénnte oder

2. der Arbeitsablauf eine gleichzeitige Arbeitsaufnahme der beférderten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer erfordert (vgl. R 3.32 LStR 2015)

VWX

Keine Eintrdge vorhanden.

YZ

Keine Eintrdge vorhanden.
Stand: 1. Januar 2026

Trotz sorgfiltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewéhr fiir die Vollstdndig-
keit und Richtigkeit der dargestellten Informationen {ibernehmen. Bei weiteren Fragen
stehen wir lhnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fiir eine per-

sonliche Beratung zur Verfiigung.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem
Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum
gewliinschten Bereich auf unserer Homepage.




	Sachbezüge
	A B C
	Arbeitgeberdarlehen
	Zinsvorteil
	Besteuerung
	Keine Arbeitgeberdarlehen

	Arbeitsmittel
	Aufmerksamkeiten
	Benzingutscheine
	Betreuungsleistungen des Arbeitgebers
	Betriebsfeiern/Betriebsausflug
	Brillen, Bildschirmbrillen

	D E F
	Fahrtkostenersatzleistungen und Fahrtkostenzuschüsse
	Ferienhäuser
	Fortbildungsmaßnahmen

	G H I
	Geburtstagsfeier
	Gelegenheitsgeschenke
	Geschenke, Geschenkgutscheine
	Gesundheitsförderung/Betriebssport
	Handy
	iPad/iPhone

	J K L
	Jobticket
	Kraftfahrzeug
	Kindergarten/Kinderbetreuung

	M N O
	Mankogelder
	Essensmarken
	Kantinenessen


	P Q R
	Parkplatzgestellung
	PC, Notebook
	Personalrabatt
	Rabatte von Dritten

	S T U
	Sammelbeförderung

	V W X
	Y Z
	Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite



